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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1953

Norm

ZPO §596

Rechtssatz

Mit dem Begehren auf Aufhebung eines Schiedsspruches kann das Begehren verbunden werden, daß ordentliche

Gericht möge über den Gegenstand des (aufgehobenen) Schiedsspruchs zur Sache erkennen.
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